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zusammenhauen zu lassen (se faire écharper)
um den andern aus der Gefahr zu retten.®

Was wird der Zustand Europas am Ende des
Krieges sein ? Sicher ist, dass die Sieger die
Besiegten zermalmen werden (écraseront), um
mit ibnen ein fir alle Mal fertig zu sein und
eine Revanche unmoglich zu machen. Es wird
sich um Leben und Tod handeln. Der Ver-
fasser tritt in die Einzelnheiten der Wahrschein-
lichkeitsberechnung, fir den einen oder andern
Teil ein.

Dieses sind die Details der Broschiire, welche
in Belgien grosses Aufsehen erregt hat.

* *
*

Sehen wir nun, was man dber die Frage in
Deutschland dsnkt. Kiirzlich hat ein deutsches
Militdr-Journal eine beziigliche Studie verdffent-
licht.

Begreiflicherweise spricht das preussische Or-
gan die Ansicht aus, dass die Trippelallianz Gber
eine Zahl Streitkrifte verfiige, welche ihr im
Falle eines Krieges mit Frankreich eine er-
driickende Uberlegenheit verschaffe.  ,Aber*,
fiigt dasselbe bei, ,schwer ist es, das Mittel zu
finden, diese Uberlegenheit anzuwenden, ohne die
Ostgrenze zu sehr blosszugeben, d. h. einem russi-
schen Angriff auszusetzen.*

Folglich die Vereinigung numerisch bedeutend
iberlegener Krifte gegen Frankreich kann nur
unter der Bedingung stattfinden, dass die rus-
sische Mobilisierung und Konzentrierung ver-
zdgert werde.

Das deutsche Journal ist der Ansicht, dass
die russische Mobilisierung im Winter doppelt
so viel Zeit erfordere, als im Sommer. Daher
besteht in Berlin das Projekt, den Krieg im
Winter zu beginnen. Aus diesem (Girunde mag
auch der Befehl des Kaisers kommen, die Trup-
pen hiufig im Winter zu dben und an das
Schlittschublanfen zu gewdhnen; bei Schnee
sollen Schlittschuhldufer die Velocipedisten er-
setzen.

Deutschland habe daher die Absicht, Frank-
reich einen Winterkrieg zu machen und es zu
iberlisten (guerre de loups).

(Corr.) Die neue dritte Auflage von Andrees
Handatlas (erscheinend in 12 Abteilungen &
Fr. 2. 70 oder in 48 Lieferungen & 70 Cts. ist
soeben vollendet worden. Die reichhaltigen 10.
bis 12. (Schluss-) Abteilungen enthalten u. a.
Verkehrskarten des atlantischen Ozeans und der
Nord- und Ostsee. Hierdureh ist dem Welt-
handel Rechnung getragen worden (Telegraphen-
kabel, Dampfschiffsrouten, deutsche Konsulats-
sitze, Verbreitung der Kohlenfelder etc.), der
bisher in allen Handatlanten vernachlissigt
wurde. Darin liegt so recht die Stirke von
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Andrees Handatlas, dass er in allen Beziehungen
sich auf die Forderungen des praktischen Lebens
stellt. Deshalb sind auch die Karten von Deutsch-
lund, die nach den neuesten offiziellen Quellen
bearbeitet wurden, in einer Grosse und Ausfihr-
lichkeit dargestellt, wie man sie in-dieser Neu-
heit in anderen Atlanten vergebens suchen wird;
in den vor uns liegenden Abteilungen sind be-
sonders hervorzuheben Siidbayern mit Tirol und
Salzburg (allen Alpenfahrern eine willkommene
(Gabe) und Elsass-Lothringen, Baden und Wiirt-
temberg (enthaltend simtliche deutschen und
franzosischen Grenzbefestigungen). Das beige-
gegebene Namensverzeichnis, das Resultat einer
Riesenarbeit, bringt ca. 180,000 Namen von
Landern, Orten, Bergen, Flissen u. 8. w. mit
genauer Angabe, in welchem Quadrat der Kar-
ten diese Namen bequem zu finden sind. Erst
hierdurch wird der Atlas eine schnelle Beleh-
rungsquelle, wie es bei Namenregistern, die oft
nur zu einzelnen Karten angefertigt werden, nie
der Fall sein kann. Die Verlagshandlung hat
mit dem Atlas ein Werk von dauerndem Werte
geschaffen, das sich als Hausbuch des deutschen
Volkes behaupten wird.

Prof. Dr. G. J4gers Monatsblatt. Nr. 8. Stutt-
gart 1893, Verlag von W. Kohlhammer.
Preis jihrlich Fr. 4. —.

(Einges.) Tm ersten Aufsatz ,Meine Lodsung
des Cholerariitsels® verteidigt Jiger seine frii-
heren diesbeziiglichen Verdffentlichnngen gegen
einen scharfen und anscheinend ungerechtfer-
tigten Angriff eines Dr. Haupt, wobei Jager
dem einseitig bakteriologischen Standpunkt ge-
geniiber namentlich geltend macht, wie bedauer-
lich es sei, dass die vergleichende Methode auf
dem Gebiet der Biologie noch nicht zu ihrem
Recht gelangt sei. In einem Aufsatz ,Arbeiter-
ausstinde und Arbeiterferien® tritt Jager wieder
dafiir ein, dass die Arbeiteransstinde in der
Arbeiterwelt nicht so viel Anklang finden kdnn-
ten, wenn nicht, neben andern Griinden, auch
das Bediirfnis nach Abwechslung und Ausspan-
nung von einférmiger Arbeit mit elementarer
Gewalt sich geltend machen wiirde und dass es
eine Fordernng der Menschlichkeit und auch
Klugheit sei, diesem Bediirfnis durch Gewahrung
von Ferien an die Arbeiter Rechnung zu tragen.
Ein Artikel ,Wozu Waisenkinder gut sind“ be-
richtet iiber Impfversuche an Kindern in einem
schwedischen Findelhause, Versuche, die der be-
treffende Arzt vornahm, weil ihm Versuche an
Kilbern zu teuer waren. In einem Artikel
» Wollhemd und Baumwollhemd“ schildert ein
Lehrer seine Erfahrungen mit beiderlei Unter-
kleidung, wobei die baumwollene wegen ihres
dblen Geruchs und ihrer unangenehmen Wirkung
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auf Haut und Hautdurchblutung als die minder-
wertige bezeichnet wird. Ks folgen noch kleine
Mitteilungen ,Vertilgung der Motten®, ,Petten-
kofer iiber Luftreinheit®, zum Schluss Bespre-
chung eingelaufener Schriften.

Biblioteca di regolamenti stranieri. Esercito ger-
manico. Istruzione sul tiro per la fanteria.
Tradotta del Maggiore Lorenzoe Bandini.
Nr. 1. Roma 1893, La Revista di fanteria
Editrice.

Das Heft enthdlt in guter Ubersetzung einen
Auszug aus der deutschen Schiessvorschrift.
Diese diirfte in der italienischen Armee um so
willkommener sein, als ihre eigenen reglemen-
tarischen Bestimmungen iber das Schiessen
mangelbaft sind. A

Eidgenossenschaft.

— (Militirschulen.) Die Abhaitung der nichstjdhrigen
Verwaltungs-Unteroffiziersschulen und der Gefreitenschule
fiir Festungsartilleristen wird wie folgt festgesetat:

1. Verwaltungs-Unteroffiziersschule I fiir Unteroffiziere
aller Waffen der I., II. und VIIL Division (franzésisch
Sprechende) vom 1.—20. Februar in Thun.

2. Verwaltungs-Unteroffiziersschule Il fiir Unteroffiziere
aller Waffen der II., IV. und V. Division vom 6. bis
25. Februar in Thua.

3. Verwaltungs-Unteroffiziersschule IIT fir Unteroffi-
ziere aller Waffen der VI., VIL, und VIII. Division
(deutsch Sprechende) vom 1.——20. Mirz in Thun.

4. Gefreitenschule fiir Festungsartillerie vom 1. bis
28, Februar in Airolo. (B.-Bl)

-— (Gewehrfabrikation.) Die Fabrikation der 175,000
Gewehre , deren Erstellung von den eidgendssischen
Riten bewilligt worden ist, ist am 23. Dezember 1893
beendigt worden.

— (Uber das neue Bekleidungsreglement) wird der ,N.
Z. Z.“ berichtet : Bekanntlich hat das eidg. Militirde-
partement schon vor lingerer Zeit eine Kommisgion zur
Feststellung eines neuen Bekleidungsreglements einge-
setzt, welche das Frgebnis ihrer Beratungen nun in
einem Entwurf eingereicht hat. Gegen diesen Entwurf
wird nun Stimmung zu machen gesucht; so wurde u. a.
vom ,Berner Tagblatt“ Riickweisung desselben verlangt,
da er eine grosse Anzahl unniitzer Anderungen enthalte.
Esist nun sicher schwer oder, besser gesagt, geradezu un-
moglich, in Bezng auf die Uniformierung der Armee es allen
recht zu machen und so wird es auch in Zukunft immer
solche Leute geben, denen der vorgeschriebene Rock nicht
gefillt. Der dem Militirdepartement vorliegende Entwurf,
iiber den noch kein Beschluss gefasst ist, kann
iibrigens noch nicht als definitiv gelten,
da er in Bezug auf einige Avsriistungsgegenstinde,
namentlich aber die Packung der Infanterie moch nicht
vollstindig ist und wohl noch weitere Versuche ange-
stellt werden. Zudem hiéngt die Uniformierung eng mit
der Organisation der Truppen selbst zusammen und diese
Frage wird wohl erst nach der Neuorganisation der Armee
endgiltig geregelt werden. Die von der Kommission ange-
nommenen grundsitzlichen Beschlisse sind im wesent-
lichen folgende: Der zweireihige Waffenrock wird bei-
behalten, und zwar in der neuen Ordonnanz. An dem
Kragen wird die Nummer der Einheit angebracht, fiir
die Offiziere gestickt, fiir die Mannschaft aus Tuch. Alle

Waffengattungen erhalten den Stehkragen. In der Be-
kleidung der Offiziere sind fermer folgende Anderungen
vorgesehen. Die Kapute und Mintel sind mit Pelerinen
zu versehen, die auch ailein getragen werden kounen.
Fiir simtliche Uffiziere Blousen mit Patten am Kragen
in der Farbe des Aufschlagtuches am Waffenrockkragen
und Nummern, Als Diensthandschuh wird der rotbraune
Glacéhandschuh bezeichnet, ausser Dienst sind weisse
gestattet.  Tornister, Offizierskotfer, Reitzeug, Signal-
pfeife u. dergl. bleiben unverindert, der Feldstecher
wird fiir alle kombattanten Offiziere obligatorisch; alle
Offiziere tragen den gleichen Sébel, nach der bisherigen
Ordonnanz fiir Unberittene. Sabelkuppel und Schlag-
band werden praktischer und solider. Fiir alle Offiziere
wird der kleinkalibrige Revolver angenommen. Als
gemeinsames Abzeichen erbalten alle Offiziere an Waf-
fenrock und Blouse Achselstiicke, fiir Stabsoffiziere aus
geflochtenem Cordon, fiir Subalternoffiziere aus Tressen
bestehend. An Kippi, Miitze und Armelaufschligen des
Waffenrocks und der Blouse Galons und zwar die Stabs-
offiziere je einen breiten und einen bis drei schmale,
die Subalternoffiziere einen bis drei schmale Galons.

Die Abzeichen der Unteroffiziere bleiben die gleichen,
mit Ausnahme der Adjutantunteroffiziere, die an Stelle
der Briden Feldweibelschniire und dazu noch eine
Schnur am Oberarm erhalten. Ausserdem bekommen
sie anstatt des Offiziers- dem Feldweibelsibel und die
Mannschaftsmiitze.

Der Watfenrock der Fusstruppen soll nun ebenso wie der-
jenige der berittenen Waffen nach der Taille, also ohne
Riegel geschnitten werden, dazu erhalten die Gewehrtra-
genden Achselsticke znm Anschlaufen an die Achselklap-
pen. Blousen, Hosen, Kapute, Mintel u. s. w. bleiben die
gleichen wie bisher, dagegen wird die Polizeimiitze
etwas geindert und erhilt einen Schirm. Fiir die Fuss-
truppen werden kurze Gamaschen angenommen.

Im iibrigen tragen Offiziere und Mannschaft den
dunkelblauen Waffenrock, mit Ansnahme der Kavallerie.
Die Schiitzen hekommen als Unterschied von den Fiisi-
lieren gelbe Knipfe und Gradabzeichen, jedoch roten
Kragen und Vorstisse. Die Arzte behalten den hell-
blauen Waffenrock, erhalten jedoch einen schwarzen
Tuchkragen. Die Veterinire bekommen den dunkel-
blauen Rock mit karmoisinroten Vorstissen und dunkel-
blauem Kragen, Sammetkrigen sollen nur noch von
den Obersten getragen werden, wie auch der General-
stab einen Lkarmoisinroten Kragen erhdlt. Auch in
Bezug auf die Numerierung und Spezialabzeichen sind
eine ganze Anzahl Auderungen vorgesehen.

Der Entwurf wir wohl da und dort Anderungen er-
leiden.

Anmerkung: Zweckmissig erscheint, den Feld-
stecher fiir die kombattanten Otfiziere obligatorisch zu
erkliven, Die iibrigen Anderungen sind ohne Belang.
Es ist kaum der Miihe wert, wegen ihnen das Regle-
ment zu dndern. ,Lassen wir es beim Alten“, pflegte
der selige Kaiser Franz von Osterreich zu sagen.

— (Inspektion und Unterricht des Landsturms.) Das vom
Nationalrat einstimmig angenommene Gesetz hat folgen-
den Wortlaut:

Art. 1. Der bewaffnete Landsturm vom 20. Alters-
jahre an wird alljdhrlich zun einer Inspektion iber die
Bewaffnung, Bekleidung und Ansriistung einberufen.
Die Infanterie des Landsturms ist iiberdies verpflichtet,
an den Schiessibungen der freiwilligen Schiessvereine
teilzunehmen. Der Bundesrat wird das Nihere iiber den
Vollzug dieser Vorschriften anordnen.

Art. 2. Die Kadres des bewaffneten und des unbewaff-
neten Landsturmes konnen iiberdies alle Jahre zu ein-
oder zweitigigen Ubungen einberufen werden.



	Prof Dr. Jägers Monatsblatt Nr. 8

